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DSL - Mit BHW Bausparen unterlegte Neubaudarlehen erst 
nach 12 Monaten besparen! 

 

Ab dem 25. Februar 2019 gilt für BHW bausparunterlegte Neubaudarlehen: 

Die Besparung beginnt erst im 12. Monat nach Darlehenszusage. 

 

Als Neubaudarlehen zählen Neubauvorhaben klassische Neubauvorhaben und der Kauf eines Neubaus. 

 

Eine Vorab-Einzahlung der Abschlussgebühr ist nicht erforderlich. Ihr Kunde vermeidet somit die Doppelbelastung 

während der Bauphase.  

 

Auf Wunsch des Kunden kann der BHW Bausparkasse auch ein früherer Besparungsbeginn mitgeteilt werden. 

 

Haben Sie Fragen oder beschäftigt Sie einer Ihrer Finanzierungsvorschläge? 

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung: 

 

Montag bis Donnerstag: 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Freitag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

Telefon: +49 (0)89 15 88 15 - 251 

baufinanzierung@fondsfinanz.de 

 

Herzliche Grüße 

Ihr Baufinanzierungs-Team der Fonds Finanz.  

 

Fonds Finanz 

Baufinanzierung 

file://///FS-FF-03/ABT/BaufinanzierungBankprodukte/Alle/1.%20KC%20BB%202060/_MARKETING/BAUFI/_Baufi-Blog/Beiträge/Beitrag%20Entwurf/2017/baufinanzierung@fondsfinanz.de

